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An die mit 
den Bodenverbesserungen 
betrauten Amtsstellen der Kantone 

K R E I S S C H R E I B E N 2/96 

Schriftenreihe Umwelt Nr. 247 des BUWAL: Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies? 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie erhalten in der Beilage ein/einige Exemplare der randvermerkten Publikation. Wir emp
fehlen diese Ihrer Aufmerksamkeit. 

Wie Sie dem Impressum entaehmen können, waren in der begleitenden Arbeitsgruppe neben 
unserem Amt auch die kantonalen Meliorationsämter Bern und Luzem vertreten. 

Der 1. Teil zeigt - für Fachleute nicht ganz unerwartet -, dass Kieswege über die ganze 
Lebensdauer betrachtet kostenmässig insgesamt günstiger sind als Wege mit bituminösen 
Belägen, sofern sie vergleichbar sind mit den untersuchten Strecken, d.h. 

die Erosionsanfälligkeit ist gering bis mittel, Erosionsklasse nach Hirt kleiner oder max. 
6 (was in der Regel einem Längsgefälle von weniger als 8 % entspricht); 
geeignetes bindiges Deckschichtmaterial kann zu annehmbaren Preisen beschafft wer
den. 

Diese Ergebnisse, welche recht gut übereinstimmen mit Erkenntnissen der Arbeitsgruppe 
Bodenverbesserungen der Amtsstellenkonferenz, erfordern zwingend, dass in Zukunft die 
Wahl der Fahrbahnoberfläche sorgfältiger und umfassender abgestützt erfolgt. Selbstver
ständlich sind dabei neben der Wirtschaftlichkeit auch die Ansprüche der Benutzer sowie die 
Anhegen des Natur- und Landschaftsschutzes und der Wanderwege zu berücksichtigen und 
gegeneinander abzuwägen. 

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 
Département fédéral de l'économie publique 
Dipartimento fédérale dell'economla pubblica 
Departament fédéral da l'economia publica 



Für eine objektivere und vor allem nachvollziehbare Interessenabwägung werden im 2. Teil 
Vorschläge gemacht. Grundlage bilden drei Checklisten zur Bewermng der Interessen der 
regehnässigen Benutzer, des Natur- und Landschaftsschutzes und der Wanderwege (als 
solche gelten die in den kantonalen Wanderweg-Richtplänen enthaltenen Wege). Aus Dar
stellung 26 ergibt sich je nach der Interessenlage die bevorzugte Fahrbahnoberfläche. In 
Zweifelsfällen ist unter Berücksichtigung der eindeutigen Ergebnisse der Wirtschaftlichkeits
überlegungen eine Kiesfahrbahn vorzuziehen. An diesem 2. Teil haben vor allem die beiden 
Vertreter der kantonalen Meliorationsämter massgeblich mitgewirkt. 

Als Bestandteil von Subventionsvorlagen für Wege mit bitimiinösen Belägen erwarten wir 
in Zukunft, speziell im vorstehend erwähnten kritischen Bereich (d.h. Erosionsklasse nach 
Hirt kleiner oder max. gleich 6, Beschaffung von geeignetem Material für kiesige Ver-
schleissschichten möglich), einen solchen Bedarfsnachweis und eine Interessenabwägung. 
Bei nicht eindeutiger Ausgangslage empfehlen wir für die Bewertung gemäss Checkliste den 
Beizug der für den Natur- und Landschaftsschutz resp. die Wanderwege zuständigen kanto
nalen Stellen. Sie erhalten in der Beilage je ein Exemplar der Checklisten, welche Sie bei 
Bedarf vervielfältigen können. 

Für den Entscheid über die Subventionierung eines bituminösen Belages bleiben neben die
sem Bedarfsnachweis, der Interessenabwägung und den wirtschaftlichen Überlegungen wie 
bisher die landwirtschaftliche Funktion massgebend sowie allfällige nichtlandwirtschaftliche 
Interessen und die Kosten. Wir verweisen dazu auf unsere Beurteilungsgrundsätze vom Mai 
1989/Februar 1991. 

Wir hoffen, dass Sie dieser Schrift die gebührende Aufmerksamkeit schenken, damit die oft 
sehr emotionale Diskussion um Belagswege allseits versachlicht werden kaim, aber auch die 
längerfristigen finanziellen Auswirkungen richtig berücksichtigt werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT 
Abteihmg Strukturverbesseningen 
Der Chef 

F. Helbling 

Beilage(n): - Schrift "Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?" 
- Checklisten für Landwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz und Wander

wege 



2.1 CHECKUSTE LAND- UND FORSTWIRTSCHAR 

Berechnungsbelsplel: 

Ersctillessungsstrosse für 2 Höfe (2x5 = 10 Re), sowie  
Zufahrt zu Rinderalp mit 20 Stössen (1x2 = 2 Re) und  
Bevtrlrtschoftungsweg für 40 l ia Grasland (1x2 = 2 Re),  
Total Funktion 14 Punkte 
Mittlere Verketirsnr^nge, nur Bev^^lrtsctiaftungsverketir 
sowie Hof- und AIpzufatirt (1 Punkt); 
Steigung 4-8 % (1 Punkt); 
Besonnung vorwiegend Flur (2 Punkte) 
Total Tectinlscrve Kriterien 5 Punkte 
d.h. Im Interpxetatlonsscriema Im zentralen Feld, auf der 
Grenze zwIsctienC) und # 
Aus Sicht der Land- und Forstv^rtschaft kommt eine 
Belags- oder Kiesstrasse In Frage; die Kosten sind 
ausschlagoet>end, evtl. weitere Zusatzargumente. Im 
Fall einer Kiesstrasse könnte In besonders 
erosionsgefätvdeten Abschnitten ein Spurweg 
vorgesehen werden. 

Legende zum Beurtellungssctiema zur Wahl der 
Deckschicht, noch R.Hirt (1977) © 

Verkehr 

Niederschiog 

Steigung 

Besonnung 

Okiein 
1 mittel 

2 gross 

0 klein 
1 mittel 
2 gross 

0 klein 
1 mittel 
2 gross 

: nur Bevi^lrtschaftung 
: Bewirtschaftung + PW; 
Hofzufahrten 

: Verbindungsstrasse; 
Hof- oder Pendleralp
zufahrten + Tourismus 

Trockengebiete; 
Mittellond; 
Alpen, Voralpen, Stark-
regengeblete; 

:< 4 % 
: 4 - 8 % 
: > 8% 

I Okiein : Waid 
• I 2 gross : Flur 

O Zwischenwerte bei 2) - 6) sind zu Interpolleren 

(5) Beurteilung abschnittsweise 

Kriterien NOTE 

N 

GEWICH
TUNG 

G 

PUNKT
ZAHL 
N x G 

Funktion: Zutahrtsstrasse ( Î ) 

1) Hofzufahrt 
1 -2 Höfe / 3 und mehr Höfe 

N = 2 4 5 

2) Pendleralp - Zufahrt 
< lOStösse/30-60 Stösse/> lOOStösse 

N = 0 2 4 4 

3) Kuhalp - Zufahrt 
N = < 0 2 4 4 

4) Rinderalpen - Zufahrt 
N = < 0 2 4 2 

Bewlrtschaftunas- und Waldstrasse: 

6) Ackerbau 
< 30 ha /60-90 h a / > 120 ha 

N = 0 2 4 4 

6) GraswIrtsctKift 
< 30 ha /60-90 h a / > 120 ha 

N = 0 2 4 2 

7) Weide. Wold < 30 ha > 30 ha 
N = 0 1 1 

TOTAL FUNKTION Summe = 22 

Technische Kriterien (nach R. Hirt) Q) 

11) Veritehrsmenge 
klein / mittel / gross 

N = 0 1 2 1 

12) Niederschlag 
klein / mittel / hoch 

N = 0 1 2 1 

13) Steigung 
< 4 % / 4 - 8 % / > 8 % 

N = 0 1 2 1 

14) Besonnung 
Wald / Flur 

N = 0 2 1 

TOT/VL TECHNISCHE KRITERIEN Summe = 4 

Interpfetotlon 

Technls che Kriter en (noch Hirt) 

_C 
S.(B)I 

• 
B,(S) 

• 
B 

ge 
K,(S) 

€ 
K,B. S 

• 
B 

~o 
K 

c 
K. B 

• 
B 

1 
7 10 -

1 1 ^ 
13 20 30 

Funktion 

1) Belag bei Forststrassen 
(nur techn. Kriterien massgebend) 

Leaende: 
K: Kies, B: Belag, S: Spurweg (falls keine 

Schneeräumung erforderl.) 

# : Belag unverzichtlsar 

e • Belag nicht ausschliessen; je nach 
Interessenioge / ^pek te .Wandern" und 
.Natur- und Landschaftsschutz' Verzicht 
auf Belag oder - falls Belag -
oekologlsche Ausgleichsmassnahmen 
oder Veriegung des Wanderweges. 
Massgebendes Zusatzargument: Kosten: 
Verhandlungsspielraum. 
Altemativ-Spunwege, falls Erosionsschutz 
erforderiich. 

O : Kies; 

s: 
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Wahl der Fahrbahnoberfläche 

Kommentar 

Folgende Ueberlegungen liegen der Festlegung der Grenzen 
zwischen den Bereichen mit O < O ^̂ "̂  Ä zugrunde: 

- Mit H i l f e des bis heute bewährten Schemas von R. H i r t zur 
Oberflächenwahl wird f e s t g e s t e l l t , ob ein Erosionsschutz 
(Belag, Spuirweg) notwendig i s t , wobei die Grenze zwischen 
Kiesstrasse und Belagsstrasse oder Spurweg bei Erosionsklasse 
6 l i e g t . Die im T e i l A präsentierten Kostenvergleiche betref
fen grossmehrheitlich Strassen mit m i t t l e r e r Erosionsklasse 
(4-6). Entscheidend, ob als Erosionsschutz ein Belag oder ein 
Spurweg gewählt wird, sind die funktionalen oder gegebenen
f a l l s oekologische, oekonomische oder touristische K r i t e r i e n . 

- Hofzufahrten im ^ - Bereich erhalten grundsätzlich.einen Be
lag, auch wenn nur eine ganzjährig bewohnte l a n d w i r t s c h a f t l i 
che Liegenschaft erschlossen wird. Bei Hofzufahrten im ^ -
Bereich s o l l darauf verzichtet werden können, wenn nicht mehr 
als 1 - 2 Höfe zu erschliessen sind und zwingende Gründe (As
pekte "Wandern", "Natur- und Landschaftsschutz") dies erfor
dern. 

- Grosse Pendleralpen sind mit Belagsstrasse zu erschliessen, 
kleinere nicht unbedingt. 

- Bei Rinderalpen v e r l i e r t das Kriterium der jederzeitigen Er
reichbarkeit an Gewicht, so dass auf Beläge verzichtet werden 
kann. 

- Zufahrten zu grossen Ackerbauflächen erhalten einen Belag, 
während kleinere sowie Graswirtschaftsflächen, j e nach Ero
sionsgefährdung, über Kies- oder Spurwege, ggf. auch Belags-
wege erschlossen werden sollen. 

- Die Waldbewirtschaftung e r f o l g t grundsätzlich über Kiesstras
sen. Falls aus technischen Gründen ein Erosionsschutz nötig 
i s t , wird ein Belag eingebaut. 
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2.2 CHECKLISTE WANDERN 

SchlQuei zur Benolung 

Zu 1): 
- selten 
- mittel 
- häufig 

Zu 2): 

< 1000 Wanderer pro Jahr 
1000 - 5000 Wanderer pro Jahr 
> 5000 Wanderer pro Jahr 

- zu hoch: Anwotv>er- und Bevi/irtschaftungsverkehr 
sowie Fremdverkehr, namentlich motorisierter Tou
rismus; 2 12 Fz/h 
kritisch: Anwohner- und Bevi/irtschaftungsveri<ehr 
sovi/ie wenig Fremdverkehr; 5-100 Fz/h 
gering: nur Anwohner- und Bev/Irtschaftungsverkehr 

Zu 3): 
Heutiger Beiogsanteii an der Länge der Wanderroute 
- lang 
- mittel 
- kurz 

> 15% 
5-15% 
< 5% 

Zu 4): 
stark gestört: Sledlungsbereicti; starke Störungen 
durch infrastrukturankagen vAe Strassen, Eisentxih-
n e a Skilifte, Hoctispxannungsleltungen etc; extrem 
ausgeräumte .Monokulturlandschaft" 
mässig: intensiv bewirtschaftete, wenig strukturierte 
Landschaft; mässige Störungen durch infrastruktur
anlagen 
gering: Landwirtschaftsgebiet mit zahirek;rien erhal
tenen Landschaftselementen (Bäume, Heckea Bä
che, traditioneile Bauernhöfe etc.); Aipweiden; 
kaum Störungen durch infrastrukturanlagen. 

Zu 5): 
wenig/mittei/sehr obv^ectislungsreteh betreffend 
Aussteht, Besonnuna Wegoberfiäche, Rtehtung, 
Londschaftseiementea Sehienswürdlgkeiten natur
kundlicher und kultureller Art, landwirtschaftlichen 
Kulturea Geländekammerung etc. 

Kriterien für Wanderwege gem. FWG NOTE 

N 

GEWICH
TUNG 

G 

PUNKT
ZAHL 
NxG 

1 ) Begehung des Prpjektabschnitts durch Wanderer 
selten / mittel / häufig 

N= 1 2 3 2 

2*) Verkehrsmenge auf Projektabsctmitt 
hoch / kritisch / gering 

N= 1 2 3 3 

3) Heutige Beiagslänge bezüglk:h der Wanderroute 
long / mittel / kurz / kein Belag 

N= 0 2 3 4 3 

4') Natur- und traditioneile Kulturiandschaft 
starte / mässig / wenig gestört 

N= 0 2 4 2 

5*) Linienführung 
wenig / ziemlich / sehr abwechslungsrek:h 

N= 0 2 4 3 

TOTAL .W/\NDERN* 13 

*) Bei wechselnden Verhältnissen Durchsctviittsnote einsetzen unter Benjcksichtigung 
der Streckenanteile 

Interpretation: 

Punktzahl: € O 

10 20 30 40 50 

o Strasse als Wanderweg sehr wertvoll. Belog nur, falls Wanderweg auf gleichwerti
ges Trasse veriegt wird. In Ausnahmefällen mit Güterstrasse auf anderes Trasse 
auswefcheh, um Wanderweg unverändert zu erhalten. 

Strasse hat als Wanderweg mittleren Wert. (Srunds. kein Belag, Jedoch Verhand-
lungssplelraum; Je nach Interessenloge Aspekte .Land- und Forstvinrtschaft* sovirie 
.Natur- und Landschaftsschutz" bei goeigneten Aufwertungs- und Ersatzmass
nahmen Ausnahmen möglkih. Bei Belagseinbau kommt evtl. Wanderwegverie-
gung In Frage. 

Strasse als Wanderweg von geringem Wert. Belagseintxiu mögl. Route unab
hängig von Belagseinbau aufwerten (Landschaftsgestaltung, Fahrverbote, Won-
derwegveriegung). 

Rechenbelsnifll: 

Streckenabschnitt wird sehr häufig begangen 
(3x2 = 6 Re) ; weist Im untersten Drittel hotien, 
oben praktisch keinen Verkehr auf 
(1/3x1+2/3x3)x3 = 7 R e ) . 
Länge der Wanderroute 22 km, Belagsanteil 
1,0 km, d.h. 4,6 % (3x3 = 9 Re) . Untere Hälfte 
mässige Intensivlandwirtschatt mit teilweise 
erhaltenen Landschaftselementen, oben 
Aipv/ekie ((1/2-2 * 1/2^) x 2 = 6 Re) . Linienfüh
rung In stark modellertem Terrain sehr abwechs
lungsreich (4x3 = 12 Re) . 

TOTAL 40 Punkte 
d.h. im oberen Bereich O • wertvoller Wander
weg. 
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Wahl der Fahrbâhnoberflâche 

Kommentar 

Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung i n verschiedenen 
Kantonen (vgl. Grundlagenteil A, Kap. 2.21) g i l t , dass 
eine Verlegung des Wanderweges (Art. 7 FWG) erst zur 
Diskussion steht, wenn andere öffentliche Interessen, z.B. 
der Land- und Forstwirtschaft, überwiegen. 
Falls es sich beim Einzelobjekt um einen Weg handelt, der 
nicht i n den Plänen nach Art. 4 bzw. 16 FWG verzeichnet 
i s t , entfällt dessen Analyse nach den K r i t e r i e n "Wandern". 
Die Gesetzgebung v e r p f l i c h t e t die Kantone, nur noch quali
t a t i v gute Wege ins Wanderweg-Netz aufzunehmen. Defi n i t i v e 
Pläne (Art. 4 FWG) liegen erst für wenige Kantone vor, für 
die übrigen Kantone gelten prov. Wanderwegpläne (Art. 16 
FWG) . 

Für die Bewertung wird davon ausgegangen, dass der Wert 
eines Wanderweges zunimmt, wenn 

- er stark frequentiert wird, 

- der Verkehr gering i s t , 

- der Belagsanteil im Verhältnis zur Gesamtlänge der Wan
derroute k l e i n i s t , 

- die Landschaft möglichst natürlich oder als t r a d i t i o n e l 
le Kulturlandschaft erhalten i s t , 

- die Linienführung sehr abwechslungsreich i s t und 

- at t r a k t i v e Ziele zu erreichen sind. 

Grundsätzlich muss ein wertvoller Wanderweg ohne Belag er
halten bleiben, wobei eine Verlegung möglich sein s o l l bei 
insgesamt gleichwertiger Linienführung. Es wäre kaum mög
l i c h , durch Aufwertungs- und Ersatzmassnahmen (Land
schaftsgestaltung, Fahrverbote u.a.) den Wertverlust im 
Falle eines Belagseinbaus zu kompensieren, weil j a a l l e 
K r i t e r i e n schon hoch bewertet sind. 
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Wahl der Fahrbahnoberfläche 

Im Bereich des Symbols © , d.h. der Wanderweg hat einen 
mittleren Wert, s o l l grundsätzlich auf einen Belagseinbau 
verzichtet werden. Je nach Verhandlungssituation (z.B. 
Landwirte benötigen Belag, Wanderwegverlegung aus oekolo-
gischen Gründen unerwünscht) kann jedoch ausnahmsweise e i 
nem Belag zugestimmt werden, wenn durch grosszügige Auf
wertungs- und Ersatzmassnahmen der Attraktivitätsverlust 

• aufgewogen wird. 

Nach Vorliegen der bereinigten kantonalen Wanderwegnetze -
i n welche grundsätzlich nur q u a l i t a t i v gute und a t t r a k t i v e 
Strecken aufgenommen werden sollen - wird ein Wanderweg 
nach FWG mit geringem Wert nur als Sonderfall vorkommen 
(z.B. mit wichtiger Verbindungsfunktion). 
Dort kann ein Belag - f a l l s es sich um eine kürzere Weg
strecke handelt - zugelassen werden, oder der betreffende 
"Wanderweg i s t zu verlegen. 

115 



2.3 CHECKLISTE NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ 

SchlQual zur Bonotung 
Zu 0): 
Falls ein .Kiilerkriterium" erkannt wird, kann mit dem Be-
artDeiten der Ctieckllste hier atsgebroctien werden. 
Klilerkriterien sind explizit formulierte Sctiutztiestlmmun-
gen von Schutzgebieten oder von Inventarisierten und 
bewerteten des Inventars historischer Verkehrswege der 
Schweiz (iVS). 

Zu 1): 
Schutzstatus geht aus Rieht- und Nutzungsplänen tiervor; 
evtl. sind die besonderen Schutzbestimmungen zu 
t>eachten. 

Zu 2): Beurteilung aufgrund Feldbegehung und Rückfra
gen bei Gebietskennern und Fachsteilen. Falls .hoties 
Interesse" erkannt wird, ist In der Folge evtl. eine Unter
schutzstellung zu erwirken. Schutz solcher Objekte gene
rell durch Natur- und Heimatschutzgesetz (Art. 18) fest
geschrieben. 
Beispiele: Ufert3erek:h)e, RIedgeblete, seltene Wokdge-

selischaften, Trockenrasen etc. 

Zu 3): 
- gering: monotone Kuituriondschoften, Gebiete mit 

grossflächigen Meliorationen (Drainagen, Bäche 
eingedolt, Terrainplanierungea Hecken entfernt 
etc); monotone künstliche Fichtenwälder. 

- mittel: trotz intensiver kandwirtschaftUchier Nutzung 
Landschafts- und oekologlsctie Ausgletetiselemente 
z.T. erhalten (Obstgärten, Bäche, Hecken und Feld
gehölze, DouerwekJea unbevi/Irtschaftete Bö
schungen und Randbereiche etc.) Normale Wirt-
schoftswökzter. 

- gross: reiche Ausstattung mit Landschafts- und 
oekologlschen Ausgleichselementen; Flächen mit 
extensiver Bewirtschaftung; klelnräumige Lond-
schaftsstruktur. Gut gestufte Mischwälder. 

Zu 4), 5): 
Naturschutzgesetze und -Verordnungen von Bund und 
Kantonen sowie .Rote Usten" als Grundlage. Beurteilung 
aufgrund Feldbegehung durch Fachleute und Rückfra
gen bei Gebietskennem und Factistellen. 

Zu 6), 7): 
Jede Erhöhung des Ausbaustandes kann tendenziell zu 
einer intensiveren touristischen und landwirtschaftlichen 
Nutzung führen, falls keine griffigen Gegenmossnahmen 
getroffen werden (z.B. Bew^rtschattungsvertröge, Fahr-
vertx)te) 

Kriterien für Wanderwege gem. FWG 

0) Existiert ein .KUIertalterium", welches einen Belags
einbau verunmögCcht ? 

nein / Ja 
N= 0 4 

1) Strasse liegt in oder tangiert LandsctKifts- oder 
Naturschutzgebiet von 

lokaler / regkmaler / notkxialer Bedeutung 
N= 2 3 4 

2) Strasse liegt in oder tangiert andere ertKiltenswerte 
Biotope, oekologlsctie Sonderstandorte oder Land
schaftstelle ohne besonderen Schutzstatus von 

geringem / mittlerem / hohem Interesse 
N= 0 2 4 

3) Lebensraum- und Artenvielfalt Im Elnwlrtcungsbe-
relch der Strasse 

gering / mittel / grosse 
N= 0 2 4 

4) Vorkommen von iandesweit oder kantonal ge
schützten oder In den .Roten Listen" zum Arten
schutz enthaltenen Pflanzenarten Im Elnvrirkungsbe-
reich der Strasse 

geringer / mässiger / hoher Bedeutung 
N= 0 2 4 

5) Vorkommen von iandesweit oder kantonal ge
schützten oder In den .Roten Listen" zum Arten
schutz enthaltenen Tierarten Im Elnwiri(ungst3erek:h 
der Strasse von 

geringer / mässiger / hoher Bedeutung 
N= 0 2 4 

6) Folgeerscheinung: Ertwtungs- und Erschliessungs-
druck Im betroffenen Raum Im Falle eines Be
lagseinbaus 

bleibt gleich / wächst leicht / wöctist starte 
N= 0 2 4 

7) Folgeerschieinung: Intensität der landwirtschaftli
chen Nutzung im betroffenen Raum im Falle eines 
Belagseinbaus 

bleibt gleich / wöchist lek;ht / wöctist stari< 
N= 0 2 4 

TOTAL .NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ" 

NOTE GEWICH
TUNG 

P 

25 

21 

PUNKT
ZAHL 
NxG 

Berechnunoshalsnlftl: 

Kein .Kiilerkriterium" erkannt. Strasse liegt auf 
halber Länge In Landschaftsschutzgebiet, wo 
landwirtschaftliche Bauten gestattet sind, 
Schutzgebiet hat regionale Bedeutung (3x4 = 12 
Re ). Strasse führt durch Mogen^/lese von hohem 
Interesse (Bewirtschaftungsvertrag, nicht histori
scher Verkehrsweg (4x3 = 12 Re). 
Ueber Vt der Strecke grosse Artenvielfalt, V4 
monotone Kulturtandschaft (4x3/4x3 = 9 Re.). 
Praktisch keine geschützten Pflanzen und Tierar
ten ( 0 Re.). Erschlossenes Gebiet inklusive 
.Hinteriond" touristisch ohne Bedeutung, daher 
kein zusätzlicher Entwicklungsdruck, Jedoch 
Wahrscheinlichkeit von Klärschlammeintrag in 
bistier extensiv tjeviflrtschaftete Flächen be-
trächtlfch (3x3 = 9 Re.). 

TOTAL Natur- und Londschoftsschut? 4? Ra 

interprétation: 

h-#->|<-c->|^ o — 
Punktzahl: 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

O Strasse liegt In sehr wertvollem Gebiet. 
Belagseinbau ausgeschlossen 

^ Gebiet wertvolL unter gewissen Bedin
gungen Belog möglich, z.B. hohes Beiogs-
bedürfnis seitens der Landwirtschaft, gross
zügige oekologlsche Ausgleichsmassnah
men, keine zweckmässigen Altemativlö-
sungen 

9 Keine Einwände gegen Belog 
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Wahl der Fahrbahnoberfläche 

Kommentar 

Bisher fehlen Untersuchungen, die aufzeigen, wie die Auswirkun
gen der Fahrbahnoberfläche bei Güter- und Forststrassen auf Na
tur und Landschaft q u a n t i f i z i e r t werden können, noch weitge
hend. Ebenso hatte sich die Rechtssprechung - soweit bekannt -
bisher i n diesem Zusammenhang mit der Belagsfrage nicht zu be
fassen. Einzig bei Strassenbauvorhaben der Land- und Forstwirt
schaft, die schützenswerte Substanz historischer Verkehrswege 
tangieren, i s t im Rahmen der Interessenabwägung die Belagswahl 
als entscheidendes Kriterium gewichtet worden. 

Gegenüber der Anwendung von Methoden zur quantitativen Bewer
tung von Natur und Landschaft sowie von Eingriffen i n Oeko-
systeme sind generell Vorbehalte anzubringen, vermögen diese 
doch" die Komplexität und V i e l f a l t der realen Umwelt nur stark 
abstrahierend darzustellen. 

Die vorliegende Checkliste "Natur- und Landschaftsschutz" i s t 
als Versuch zu verstehen, die Erhaltungs- und Schutzwürdigkeit 
eines Gebietes anhand der bestehenden Instrumente des Natur-
und Landschaftsschutzes (Schutzgebiete, Rote Listen, bundes-
und kantonalrechtliche Schutzbestimmungen) zu würdigen. 

Gebiete mit hoher Artendiversität, bedrohten Lebensgemeinschaf
ten und/oder wertvollen Relikten der Kulturlandschaft sind im 
Sinne von Art. 3 und 18 NHG besonders zu schützen. In einem 
ersten S c h r i t t e r f o l g t dies durch Verzicht auf eine Erschlies
sung bzw. durch eine angepasste Linienführung von Güter- und 
Forststrassen, i n einem zweiten S c h r i t t aber durch die optimale 
Ausgestaltung des Projekts, namentlich bei der Wahl des Belages 
sowie bei der Planung und Realisierung ökologischer Schutz-, 
Wiederherstellungs-, Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen 
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GESAMTBEWERTUNG UND INTERESSENAUSGLEICH 

3.1 Vorgehen 

Aus der Bewertung jedes der drei Aspekte 'Land- und Forst
wirtschaft', 'Wandern' und 'Natur- und Landschaftsschutz' 
mit H i l f e der Checklisten r e s u l t i e r t je eine bevorzugte 
Wegoberfläche, dargestellt i n Form eines der drei Symbole 
O ' €) oder ^ , Werden die drei möglichen Resultate der 
drei Aspekte untereinander kombiniert, so ergeben sich 
insgesamt 27 mögliche Situationen, Die Tabelle 3.3 Inte
ressenausgleich und Massnahmen je Situation (Darst. 26) 
s t e l l t für jede dieser Situationen die zu bevorzugende 
Fahrbahnoberfläche und allfällig zu treffende Massnahmen 
dar. 
Blendet man kurz auf die Zielsetzung der vorliegenden Ar
beit zurück, nämlich die Aspekte einer zweckmässigen Be
lagswahl aus Sicht a l l e r Betroffenen, d.h. dem Betreiber, 
dem Benutzer und der Umwelt aufzuzeigen und zu werten, i s t 
folgendes festzustellen: 
Die im Grundlagenteil A.2. "Betroffene Interessen" darge
legte Sicht der Land- und Forstwirtschaft, des Wanderers 
und des Naturschutzes betreffen die Akteure "Benutzer" und 
"Umwelt", der D r i t t e im Bunde, der "Betreiber" hat u.a. 
für die Kosten geradezustehen, welche im Grundlagenteil 
A.l. eingehend analysiert werden. Der Kosten-Aspekt fand 
i n den Check-Listen der betroffenen Interessen bewusst 
keinen Eingang, da hier a l l e i n die Bedürfnisse festzulegen 
und zu bewerten sind. 
Da das Gesetz den Betreiber aber i n jedem F a l l v e r p f l i c h 
t e t , die unter Abwägung a l l e r Interessen jeweils w i r t 
schaftlichste Lösung zu wählen, darf der Kostenaspekt 
nicht ausser acht gelassen werden. Die Resultate des Ko
stenvergleiches sind eindeutig: Bei den untersuchten Bei
spielen kommen die Vergleichskosten des Oberbaues mit Be
lag gut doppelt so teuer zu stehen wie mit Kies. Die kapi
t a l i s i e r t e n Gesamtkosten von Belagsstrassen lagen bei 
durchschnittlichen Verhältnissen um rund 20-50 % höher als 
diejenigen von Kiesstrassen, bei hohen Baukosten reduziert 
sich die Differenz auf ca. 10 %. 
Diese Aussagen gelten bei Verhältnissen, welche mit den 
Beispielen der Erhebung vergleichbar sind. 
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D a r s t . 2 4 : VORGEHENSSCHEMA FÜR DEN ABLAUF DES BEWERTUNGS-
VERFAHRENS 
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Die Kosten bilden also in jedem Fal l ein ganz wesentliches 
Beurteilungskriterium für die Wahl der Fahrbahnoberfläche. 
Bezogen auf die vorliegenden Bewertungstabellen i s t des
halb bei nicht eindeutiger Interessenlage (Bewertungs
symbol C) ) eine vergleichende Kostenabschätzung gemäss 
; Grundlagenteil A.l.3. vorzunehmen und deren Resultat 
;:massgeblich zu berücksichtigen. 
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3.2 Konfliktsituationen und Massnahmen 

Massnahmenvorschläge allgemein 

Je nach K o n f l i k t s i t u a t i o n bieten sich im konkreten F a l l 
unterschiedliche Lösungen an, um a l l e Interessengruppen 
möglichst gut zufrieden zu stel l e n . Folgend werden im Sin
ne von Vorschlägen die im Vordergrund stehenden Massnahmen 
kurz dargestellt. Es geht grundsätzlich darum, die für Na
tur und Wanderer nachteiligen Folgen im Falle eines Be
lagseinbaues zu minimieren oder zu kompensieren. Wenn Wan
derwege oder Güter- und Forststrassen verlegt werden, ent
stehen neue E i n g r i f f e ins Landschaftsbild und ins Oekosy-
stem, wofür ebenfalls angemessener Ersatz aufgrund von 
Art. 18, Abs. I t e r NHG zu le i s t e n i s t . 

Die Notwendigkeit einer ersatzweisen Verlegung von Wander
wegen bei Belagseinbau oder zu gross gewordener Verkehrs-
menge ergibt sich aus dem Fuss- und Wanderweggesetz. Ver
kehrsbeschränkungen sind sowohl im Interesse der Wanderer 
und des Natur- und Landschaftsschutzes wie auch der Land-
und Forstwirtschaft, und die Frage i s t eigentlich nur, wie 
sie wirksam durchgesetzt werden können. Wenn die Interes
sen der Wanderer oder des Natur- und Landschaftsschutzes 
vorgehen und deshalb auf der bestehenden Strasse, t r o t z 
nachgewiesenem Bedarf, kein Belag eingebaut werden darf, 
l i e g t die Lösung möglicherweise i n der Verlegung der Gü
ter- oder Forststrasse. 

Bisherige Rechtsprechung 

Auch die Rechtsprechung verlangt, dass vor einem Belags-
einbau eine umfassende Interessenabwägung durchzuführen 
i s t . I s t ein Weg als Wanderweg q u a l i f i z i e r t , bedarf es e i 
nes überwiegenden, auf land- und fo r s t w i r t s c h a f t l i c h e An
liegen gestütztes öffentlichen Interesses, damit ein Wan
derweg mit einem Belag versehen werden darf. "Dabei i s t zu 
beachten, dass der zunehmende Belagseinbau auf Wanderwegen 
der Hauptgrund war, der zuerst zu einer I n i t i a t i v e und 
über einen Gegenvorschlag zur Verfassungsbestimmung von 
Art. 37 quater BV führt. Es darf darum nicht l e i c h t h i n von 
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der Zielsetzung von Verfassung und Gesetz die weitere As
phaltierung von Wanderwegen zu verhindern, abgewichen wer
den (vgl. BBI 1983 IV S. 4 und 8). Es müssen zum vornehe
rein gewichtige Gründe vorliegen, damit ein Belagseinbau 
auf einem Wanderweg ausnahmsweise b e w i l l i g t werden kann 
(BVR 1992 332). "(Entscheid des Regierungsrates Appenzell 
Ausserrhoden vom 23. November 1993 i.S. Urnäsch, S. 3) 

'.Wie bei einer Interessenabwägung vorzugehen i s t , um
schreibt die bundesgerichtliche Rechtsprechung wie f o l g t : 
Soweit das positive Verfassung^- und Gesetzesrecht einzel
ne Aspekte der allgemeinen Interessenabwägung konkret re
gel t , sind Bauvorhaben im Bewilligungsverfahren vorweg 
nach diesen Sondernormen zu prüfen (BGE 115 Ib 486; 114 Ib 
.272 E. 3b). Darunter f a l l e n die Vorschriften des FWG, des 
JJmweltschutzgesetzes oder des Forstrechts (z.B. mit Bezug 
auf eine Rodung). 
Erst wenn sich zeigt, dass nach diesen Sondernormen das 
Vorhaben nicht verhindert wird, i s t eine Abwägung a l l e r 
für oder gegen das Vorhaben sprechenden privaten und öf
fentlichen Interessen koordiniert durchzuführen (BGE 117 
Ib 31 f, Art. 24 Abs. Ib RPG). 
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Darst. 25: UEBERBLZCK ÜBER DIE WICHTIGSTEN MASSNAHMEN, JE NACH WAHL DER FAHRBAHNOBERFLÄCHE 

Bei Belogselnbau 

r 
Bei teliwelsem Verzicht auf 
Belog 

Belog nur wo unentbehiilch 
z.B. als EroslonssctKitz In 
Steilstrecken oder zur Staub-
vertiindenjng In Hofnötie, 
Kies oder Spurweg 

Verlegur^gdes Wanderweges 

° möglichst auf besteherxJe Wege 
° wenigstens gleichwertige, ob-

wechislur>gsrelche Linienführung 
" Sctionung oekol. oder kand-

schoffllch empfinditeher Gebiete 

Verlegung der Güter- oder Forst-
strasse 

' Linienführung durch oektDi. und 
landsctraftlich wenig empflrKl-
llches Gebiet 

Bei vollständigem Verzicht auf 
Belag 

Kiesstrasse oder Spurweg; evtl. 
als Erosionsschutz in exponier
ten Atjschnitten Spurweg, Rest 
Klesoberflûct>e 

r 

Aufwertung- und Ersatzrrxjssrwtimen 
(oekol. Ausgleich) 

° oDg.: oekokjgteche Vernetzungen 
herstellen 

° Heckenpflanzungen und extersiv 
bewirtschaftete Pufferstrelfen ent
lang SlTossenrûndem 

° Anlage von Biotopen 
• Unterschulzstellung Interessanter 

Fiiächen 
° Pflanzung von Obstgärten (Hiactv 

stamm) und Feidgetiölzen 
" Versickerung von Meteorwasser 
• e t a 

Verkehrsbeschränkung 

• Fahrverbot 
° Barriere 
• baullchie Hiixlemlsse 
• Fotwgebühr (Prlvatstrasse) 
° Zutriftskontrolle mittels rrKxierner 

technischer Hilfsmittel, z.B. Fem
steuerung von Toren u. dgl. 

• môgikîhist mit Parkplatz am Ende der 
öffenti. befahrbaren Stecke 
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Darst. 26: 3.3 Interessenausgleich und Massnahmen j e Situation 
SITUA LAND-/ WANDERN NATUR/ WAHL DER FAHRBAHNOBERFLACHE 
TION FORSTW. LAND

SCHAR 
1 o • • Kies 
2 o • o Kies; evtl. anderes Trasse G/F oder oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
3 o • o Kies, anderes Trasse G/F 
4 o e • Kies 
5 o e e Kies; evtl. anderes Trasse G/F oder oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
6 o o o Kies; anderes Trasse G/F 
7 o o • Kies; 
8 o o o Kies; evtl. anderes Trasse G/F oder oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
9 o o o Kies; anderes Trasse G/F 

10 o • • Belag möglich 
11 € • e Falls Belag; anderes Trasse G/F od. oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
12 • o Belag oder Kies; anderes Trasse G/F 
13 € o • Falls Belag; ev. WW verlegen, falls Kles/Spun«eg: problematisch 
14 € o Falls Belag: ev. WW verl., falls Kles/Spurw.: ev. anderes Trasse G/F od. oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
15 o o Belag oder Kies: anderes Trasse G/F, falls Belag: ev. WW verlegen 
16 € o • Falls Belag: WW verlegen, falls Kles/Spun*/eg: problemlos 
17 O o Falls Belag: WW verl., falls Kies: ev. anderes Trasse G/F od. oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
18 O o o Kies: 
19 • • Belag 
20 • o Belog, ev. anderes Trasse G/F oder oekol. Ausgl./Verk.beschr. 
21 • o Belag, anderes Trasse G/F 
22 o • Belag; ev. WW verlegen 
23 e o Belag; ev. anderes Trasse g/F oder oekol. Ausglelch/Verk.beschr., ev. WW verlegen 
24 o o Belag; anderes Trasse G/F, ev. WW verlegen 
25 o • Belag; WW verlegen 
26 o o Belog; WW verlegen oder anderes Trasse G/F oder oekol. Ausgl./Verk. beschr. 
27 • o o Belag; WW verlegen oder anderes Trasse G/F 
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CD Legende: 

Land- und Forstwirtschaft Wandenvege Natur- und Landschaftsschutz 

• 
Belag Weg von geringer Attraktivität und Wichtigkeit, 

Belag möglich 
Wenig empfindliches Gebiet: Trasse frei, Belag 
mtSgllch 

€ 
Kies, Belag oder Spunweg mtägllch. 
Kriterium sind Kosten sowie Konfliktsituation 

Grundsätzlich kein Belog, falls Belag: Wandenveg 
verlegen oder grosszügige Ersatzmassnahmen 
(Verkehrsbeschränkungen, oekologlscher 
Ausgleich) 

Grundsötzl. kein Belag, falls Belag: Massnahmen 
für den oekologlschen Ausgleich und/oder zur 
Verkehrsbeschränkung; evtl. Verlegung der 
Güter- oder Forststrasse 

O Kiesstrasse Belag ausgeschlossen; Wandenweg kann evtl. 
verlegt werden, andernfalls Güter- oder 
Forststrasse verlegen 

sehr wertvolles empfindliches Gebiet: Belag 
ausgeschlossen. Güter- oder Forststrassen 
verlegen; Wanderweg evtl. auch verlegen 

G/F = 

Güter- und Forststrassen 

WW = 
Wanderweg 

Bemerkungen: 
zusammen vorgesehen werden 
sowohl Wanderwege wie auch Kies- und Belagsstrassen sind Eingriffe in Natur- und Landschaft 
Geltungsbereich: ganze Schweiz und sämtliche Erosionsklassen nach Hirt (36) (vgl. Checkiiste 2.1) 


